
 
 
 

 
Liebe Villacherinnen und Villacher! 
 
Der wirksamste Schutz gegen Brandunglücke ist der 
vorbeugende Brandschutz. Unsere Bau- und Feuerpolizei bietet 
im Zuge der feuerpolizeilichen Kontrollen mit diesem 
Informationsblatt einen übersichtlichen Leitfaden zum Thema 
Brandschutz an.  
 

Der Villacher Weg: „Sicherheit durch Kompetenz und Prävention“ führt zur effi-
zienten Vermeidung von potentiellen brandgefährlichen Zuständen in unserer 
Stadt. 
 
Ihr Bürgermeister 
 
 
 
 
Helmut Manzenreiter 

 
 

Ihre Sicherheit ist uns wichtig! 
Brände vermeiden - schützt Ihr Leben und Ihre Gesundheit! 
 

Wie Sie aus der beiliegenden Kundmachung ersehen, wird Ihr Objekt, 
entsprechend der Kärntner Gefahrenpolizei- und Feuerpolizeiordnung, 
einer feuerpolizeilichen Überprüfung unterzogen. 
 
Im Zuge dieser Überprüfung stell t die Kommission unter anderem fest, ob 

� �sich das Gebäude in einem brandsicheren Zustand befindet und entsprechend 
seiner Bewilligung genutzt wird, 

� �Bauschäden, elektrische Anlagen oder Betriebsmittel vorhanden sind, von denen 
eine Brandgefahr ausgeht, 

� �Feuerungsanlagen, einschließlich der Rauch- und Abgasfänge so genutzt wer-
den, dass von ihnen keine Brandgefahr ausgeht, 

� �sonstige Mängel vorliegen, die Einfluss auf die Sicherheit der im Gebäude be-
findlichen Personen haben,         

� �eine Brandbekämpfung möglich ist und funktionstüchtige Geräte dafür vorhan-
den sind. 

 
In Zusammenarbeit der Bau- und Feuerpolizei mit dem Bezirksfeuerwehr-
kommando und den Vil lacher Rauchfangkehrermeistern möchten wir Ihnen 
schon im vorhinein einige Tipps geben, wie Sie die Brandsicherheit Ihres 
Objektes verbessern können. 



Fluchtwege freihalten 
Stiegenhäuser und Gänge sind Fluchtwege und daher in der gesamten Breite freizuhalten. 
Sie dienen auch als Angriffswege für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Notarzt und Rettung. 

Tragbare Feuerlöscher  
In jedem Gebäude muss zumindest ein tragbarer Feuerlöscher vorhanden sein. Dieses 
Löschgerät ist an leicht erreichbarer Stelle zu montieren und zumindest alle 2 Jahre überprü-
fen zu lassen. Machen Sie sich selbst mit dem Umgang Ihres Feuerlöschers vertraut. 

 

Blitzschutzanlagen  
Wenn Ihr Gebäude mit einer Blitzschutzanlage ausgestattet ist, stellt eine regelmäßige  
Überprüfung durch einen Fachmann sicher, dass sie Blitzschläge gefahrlos ableitet. 

 

Elektrische Anlagen  
Haben Sie defekte elektrische Geräte, so sorgen Sie bitte für eine fachgerechte Reparatur. 
Überprüfen Sie in regelmäßigen Abstand ob der FI-Schutzschalter mit der Prüftaste auch 
auslöst und ob dieser den richtigen Auslösenennfehlerstrom hat. Elektroheizgeräte von 
Brennbarem freihalten, nicht abdecken und standsicher aufstellen oder montieren. 

 

Rauch- und Abgasfänge 
Überprüfen Sie den Bauzustand, ergänzen Sie fehlenden Verputz und entfernen Sie brennba-
re Materialien vom Rauchfangmauerwerk. Ersetzen Sie beschädigte Putz- und Kehrtürchen. 
Unbenützte Anschlussstellen sind zuzumauern oder mit Metallkapseln dicht zu verschließen. 

 

Feuerstätten  (Öfen, Herde) 
Achten Sie auf die richtige Wahl des Brennstoffes und ausreichend Abstand zu Einrichtungs-
gegenständen. Unter und vor den Feuerstätten sind nicht brennbare Unterlagen (z.B. Bleche, 
Verfliesungen) erforderlich. 

 
Zufahrts- und Angriffswege für die Feuerwehr  
Alle Zufahrtsstraßen, Aufschließungswege außerhalb und innerhalb eines Gebäudes sind im 
Notfall auch Angriffswege für die Einsatzkräfte (Feuerwehr, Polizei, Rettung). Bitte beachten 
Sie diesen Umstand bei der Abstellung Ihres Kraftfahrzeuges. 

 

Sicherheitshinweise: 
� �„Rauchmelder können Leben retten“ - sie nehmen die Rauchentwicklung eines 

Feuers bereits im Anfangsstadium wahr (auch nachts wenn Sie schlafen) und 
signalisieren die Gefahr durch einen durchdringenden Signalton. Nützliche In-
formationen erhalten Sie unter anderem von Ihrer Feuerwehr. 

� �Garagen dürfen grundsätzlich nur zum Abstellen von KFZ verwendet werden. 
Gegen die Lagerung von Ersatzreifen, Werkzeug und Ersatzteile in geringem 
Umfang, besteht jedoch kein Einwand. 

� �In nicht ausgebauten Dachräumen dürfen keine leicht brennbaren Materialen ge-
lagert werden. 

� �Heiße Asche und Zigarettenreste dürfen nur in geprüften Sicherheitsabfallbehäl-
tern oder in nicht brennbaren Behältern mit Deckel gelagert werden. 

� �Aufzüge im Brandfall nicht benützen – bei einem Stromausfall sind Sie darin ein-
geschlossen. 

Haben Sie weitere Fragen zum Thema Brandschutz? 
Wir stehen Ihnen unter folgenden Telefonnummern gerne zur Verfügung. 
 

Bau- und Feuerpolizei: 04242 / 205-2626 oder 2625 
Bezirksfeuerwehrkommando: 04242 / 205-5111 oder 5112 
Rauchfangkehrermeister Peter Bauer 0664 / 34 24 039 
Rauchfangkehrermeister Gerfried Klavora 0650 / 74 56 003 
Rauchfangkehrermeister Robert Lenk 0676 / 40 07 146 
Rauchfangkehrermeister Rudolf Meidl 04242 / 53 5 05 oder 0664 / 98 42 784 
Rauchfangkehrermeister Franz Steiner 0664 / 43 41 722 
 


